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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.12.1987

Norm

B-VG Art57 Abs1

B-VG Art57 Abs3

Rechtssatz

Die Worte "in diesem Beruf" im Abs 1 und die im Abs 3 enthaltene Formulierung "Zusammenhang mit der politischen

Tätigkeit" sind nicht gleichzusetzen. Gerade durch die unterschiedliche Formulierung wird deutlich, daß sich die

beru:iche Immunität bloß auf das parlamentarische Verhalten, die außerberu:iche sich aber auf jede im

Zusammenhang mit der politischen Tätigkeit stehende Äußerung bezieht.
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